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(54) Bezeichnung: Schlegel mit geteilter Schlegelspitze

(57) Hauptanspruch: Schlegel, insbesondere für Zerkleine-
rungsvorrichtungen mit einem Rotor bzw. mindestens einer
Welle, auf bzw. an welcher der Schlegel (1) befestigbar ist,
bestehend aus einem mit einer Durchgangsbohrung (A) ver-
sehenen Unterkörper (2), wobei die Durchgangsbohrung (A)
zur Verbindung des Schlegels (1) mit dem Rotor bzw. der
Welle vorgesehen ist, und wenigstens einem Schneidkörper
(3), wobei der wenigstens eine Schneidkörper (3) mit dem
Unterkörper (2) lösbar/fest verbindbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schneidkörper (3) aus wenigstens zwei
Teilen gebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schlegel, insbe-
sondere für Zerkleinerungsvorrichtungen mit einem
Rotor beziehungsweise mindestens einer Welle, auf
beziehungsweise an welcher der Schlegel befestig-
bar ist.

[0002] Zerkleinerungsvorrichtungen, die mit wenigs-
tens einem Schlegel ausgestattet sind, die an einem
Rotor beziehungsweise an einer rotierenden Welle in
der Zerkleinerungsvorrichtung angeordnet sind und
die zum Zerkleinern des zu zerkleinernden Gutes
mit einer in der Vorrichtung angeordneten Gegen-
schneide zusammenwirken, sind bekannt. Das Pro-
blem bei der Wartung von mit Schlegeln ausgestat-
teten Zerkleinerungsvorrichtungen liegt in der Regel
darin, dass die Messer beziehungsweise die Messer-
träger sehr schnell verschleißen und dadurch zumin-
dest die Messer oder aber die Messerträger in re-
gelmäßigen Abständen gewechselt werden müssen.
Das Wechseln der Messer ist dabei eine zeitaufwen-
dige Angelegenheit, die zu verlängerten Stillstands-
zeiten der Zerkleinerungsvorrichtung führt.

[0003] Im Stand der Technik sind insbesondere
Schlegel der Anmelderin bekannt, die sich dadurch
auszeichnen, dass ein Unterkörper und ein Schneid-
kopf formschlüssig miteinander zusammenwirken,
um einen Schlegel zu bilden. Dieser Schlegel hat
allerdings noch den Nachteil, dass der Materialan-
teil des Schneidkopfes beziehungsweise Schneid-
körpers gegenüber dem Gesamtmaterialanteil des
Schlegels viel zu hoch ist. Dadurch ergibt es sich,
dass die Herstellung der Schlegel nach dem Stand
der Technik natürlich deutlich materialaufwendiger ist
und insbesondere auch die Ersatzteile für den Schle-
gel insgesamt noch zu hohe Kosten verursachen.

[0004] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist
es Aufgabe der Erfindung, einen Schlegel für Zerklei-
nerungsvorrichtung vorzuschlagen, der die im Stand
der Technik bekannten Nachteile nicht mehr aufweist
und die Kosten für die Herstellung und Instandhaltung
der Zerkleinerungsvorrichtung zu reduzieren.

[0005] Die Erfindung geht von dem vorher genann-
ten Stand der Technik aus und schlägt einen Schle-
gel, insbesondere für Zerkleinerungsvorrichtungen
mit einem Rotor beziehungsweise mindestens einer
Welle, auf beziehungsweise an welcher der Schlegel
befestigbar ist, vor, bestehend aus einem mit einer
Durchgangsbohrung versehenen Unterkörper, wobei
die Durchgangsbohrung zur Verbindung des Schle-
gels mit dem Rotor beziehungsweise der Welle vor-
gesehen ist, und wenigstens einem Schneidkörper,
wobei der wenigstens eine Schneidkörper mit dem
Unterkörper lösbar/fest verbindbar ist, und der Schle-
gel sich dadurch auszeichnet, dass der Schneidkör-
per aus wenigstens zwei Teilen gebildet ist. Durch die

zweiteilige Ausgestaltung des Schneidkörpers gelingt
es jetzt, den Materialanteil des Verschleißteils deut-
lich geringer zu halten als dies im Stand der Tech-
nik bisher bekannt war. Gegenüber den vorhergehen-
den Lösungen wird dadurch natürlich die Wartung
insgesamt deutlich günstiger. Des weiteren bleiben
die im Stand der Technik durch die Vorgängerlösung
erhaltenen Vorzüge bestehen, wonach der Schneid-
körper universell auf unterschiedliche Schneidaufga-
ben ausgerichtet werden kann. Auch hier ist natürlich
die Auswirkung des Verschleißes auf den Schlegel
insgesamt so, dass der Materialanteil am Verschleiß
durch die zweiteilige Ausgestaltung des Schneidkör-
pers deutlich verringert wird. Es ist demnach vorge-
sehen, dass der Verschleiß immer nur auf den ers-
ten, schneidenden Teil des Schneidkörpers ausge-
richtet wird und der Schneidkörper beziehungsweise
das Messer dann ausgewechselt wird, wenn es ver-
schlissen ist. Dadurch ist es gegeben, dass man ge-
gebenenfalls nur noch den Teil des Schneidkörpers
auszuwechseln hat, der tatsächlich die Schneidwir-
kung ausübt. Ist dieser verschlissen, kann er gewech-
selt werden. Der Materialeinsatz für das Messer des
Schneidkörpers ist damit insgesamt wesentlich gerin-
ger.

[0006] Die Erfindung schlägt vor, dass der Schneid-
körper aus wenigstens einem Messer und wenigs-
tens einem Stützelement gebildet ist. Dies hat den
Vorteil, dass das Messer nur noch als Verschleiß-
teil vorgehalten werden muss und dies kann, wie
bereits erwähnt, in unterschiedlichsten Formen für
die unterschiedlichsten Zerkleinerungsaufgaben ge-
schehen. Das Stützelement wird von dem Verschleiß
in den meisten Fällen nicht betroffen sein. Sollte dies
doch einmal der Fall sein, bleibt zumindest der Un-
terkörper von dem Verschleiß verschont, so dass
auch dann immer noch ein geringerer Materialein-
satz vorhanden ist als im Stand der Technik. Aller-
dings ist die Ausgestaltung des erfindungsgemäßen
Schlegels so, dass immer nur der über den Unter-
körper hervorstehende Teil des Messers abgearbei-
tet werden soll, um den Verschleiß möglichst gering
zu halten. Dies kann in einer Weiterbildung natürlich
entsprechend überwacht werden. Das Messer und
das Stützelement werden wie üblich mit Durchgangs-
bohrungen versehen und mit einer in dem Unterkör-
per vorhandenen Durchgangsbohrung mittels einer
Durchgangsschraube beispielsweise verbunden. Die
Durchgangsbohrungen sind dabei korrespondierend
zueinander angeordnet.

[0007] Erfindungsgemäß wurde gefunden, dass es
von Vorteil ist, wenn sich der Unterkörper an seiner
zum Schneidkörper weisenden Seite im definierten
Abstand bis zu einem Flugkreis, der durch die Mes-
serspitze des Messers und einen Flugkreis des Un-
terkörpers definiert ist, erstreckt, um einen Stützbe-
reich für das Messer zu bilden. Dieser Stützbereich
ist schon deutlich unterhalb des Flugkreises der Mes-
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serspitze im Vergleich zu den Lösungen des Stan-
des der Technik angeordnet und ist dadurch bereits
vor einem frühzeitigen Verschleiß geschützt. Durch
das Vorsehen eines Stützelementes kann der Stütz-
bereich noch leicht verlängert werden beziehungs-
weise in Richtung des Flugkreises vergrößert wer-
den. Dadurch gelingt es, die auftretenden Kräfte bei
der Zerkleinerungsarbeit auf den Unterkörper bezie-
hungsweise über den Unterkörper abzuleiten.

[0008] Von Vorteil ist es, wenn der Schneidkörper
wenigstens ein Zwischenstück als Stützelement um-
fasst, welches das Messer zum Stützbereich hin ab-
stützt. Es handelt sich hierbei um eine vorteilhafte
Ausgestaltung in Form eines Zwischenstückes als
Stützelement.

[0009] Entsprechend einer vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung ist in dem Unterkörper eine im
Inneren des Unterkörpers angeordnete Ausnehmung
vorgesehen, in die wenigstens ein an dem Zwischen-
stück vorgesehener Verbindungsansatz formschlüs-
sig eingreift. Dies führt dazu, dass die Elemente des
Unterkörpers, die den Formschluss herstellen, kom-
plett vor Verschleiß geschützt sind. Sie befinden sich
sozusagen im Inneren des Unterkörpers und können
dadurch von dem zu zerkleinernden Material nicht be-
schädigt beziehungsweise abgearbeitet werden.

[0010] Als Vorteil hat es sich dabei herausgestellt,
wenn der Verbindungsansatz mit einer an dem Unter-
körper vorgesehen Nase formschlüssig zusammen-
wirkt. Diese Nase hat sich insbesondere im Stand der
Technik schon bewährt, da sie in äußerst günstiger
Weise die auftretenden Kräfte überträgt und so einem
frühen Verschleiß des Unterkörpers auch vorbeugt.

[0011] Die Erfindung schlägt weiterhin vor, dass der
Schneidkörper beziehungsweise das Zwischenstück
sich in seiner gesamten Breite auf beziehungsweise
an dem Unterkörper abstützt. Dies dient ebenfalls der
besseren Kräfteverteilung.

[0012] Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist dadurch
angegeben, dass das Zwischenstück in den Unter-
körper zumindest teilweise, insbesondere mit dem
Verbindungsansatz einsetzbar ausgebildet ist. Da-
mit wird insgesamt erreicht, dass die Elemente, die
den Formschluss zwischen dem Schneidkörper be-
ziehungsweise Zwischenstück und dem Unterkörper
herstellen, beim Bearbeitungsvorgang geschützt sind
und auftretende Kräfte sicher übertragen werden.

[0013] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist der Verbindungsansatz formschlüs-
sig, selbstzentrierend, insbesondere selbstverrie-
gelnd beziehungsweise selbstsichernd in die Aus-
nehmung einsetzbar. Das heißt, der Verbindungsein-
satz greift formschlüssig in die Ausnehmung des Un-
terkörpers ein. Dabei hat es sich bewährt, wenn die

Ausnehmung, seitlich im Schnitt gesehen, die Form
eines J aufweist.

[0014] Dabei ist es selbstverständlich gegeben,
dass der Verbindungsansatz und die Ausnehmung
eine zueinander korrespondierende Form aufweisen
und insbesondere verhakend, sich selbst haltend
ausgebildet sind. Dies dient insbesondere dazu, dass
die Verbindung von Schneidkörper und Unterkörper
gegebenenfalls unter Einbeziehung des Zwischen-
stückes eine formschlüssige und selbstzentrierende
Verbindung eingehen, die insbesondere einem ge-
ringen Verschleiß unterliegt. Dabei ist klar, dass die
Ausnehmung im in Schneidrichtung gesehen vorde-
ren Teil des Unterkörpers vorgesehen ist.

[0015] Die Ausnehmung im Unterkörper ist dabei so
gestaltet, dass diese vierseitig umschlossen ist und
insbesondere seitliche Führungsstege aufweist. Da-
durch ergibt es sich, dass der wichtige Teil der form-
schlüssigen Verbindung sozusagen in der Ausneh-
mung eingeschlossen ist und total vollflächig um-
schlossen und geschützt ist.

[0016] Um die Kräfte aus dem Schneidkörper über
das Zwischenstück in den Unterkörper günstig ein-
zutragen ist es nach der Erfindung vorgesehen,
dass sich wenigstens zwei Abstützflächen, die be-
vorzugt keilförmig abgewinkelt oder konisch ausge-
bildet sind, an dem Stützelement befinden. Konisch
ausgebildet ist dabei als konisch auslaufend zu ver-
stehen. Diese wenigstens zwei Abstützflächen wir-
ken mit an dem Stützelement korrespondierend vor-
gesehenen Gegenstützflächen des Zwischenstückes
zusammen. Dabei erfolgt nicht nur ein Abstützen
sondern ein gleichzeitiges Zentrieren. Das Stützele-
ment hat wiederum an der dem Messer zugewand-
ten Seite Messerstützflächen, die das Messer für den
bestimmungsgemäßen Einsatz aufnehmen, stützen
und zentrieren. Diese wirken selbstverständlich auch
mit an dem Messer vorgesehenen Messer-Gegen-
stützflächen zusammen, so dass hier eine Einheit
insgesamt entsteht, nämlich aus dem Schneidkörper
und dem Unterkörper, wobei zu beachten ist, dass
der Schneidkörper aus wenigstens zwei Teilen, näm-
lich dem Messer und dem wenigstens einen Stütz-
element ausgebildet ist. Selbstverständlich schließt
diese Ausgestaltung nicht aus, dass gegebenenfalls
noch ein weiteres Zwischenstück vorgesehen sein
kann. Dies kann beispielsweise für feinere Zerkleine-
rungsarbeiten von Vorteil sein, wenn der Messerver-
schleiß nicht so hoch ist.

[0017] Erfindungsgemäß wurde weiter gefunden,
dass es von Vorteil ist, wenn in dem Messer, dem
Zwischenstück und in dem Stützbereich jeweils ei-
ne Bohrung vorgesehen ist, die im Einbauzustand
korrespondierend zu einander vorgesehen sind und
die der Aufnahme eines Verbindungsmittels, wie zum
Beispiel einer Schraube, dienen, um die genannten
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Schlegelelemente miteinander zu verbinden. Durch
die Schraube wird dabei im Zusammenwirken mit ei-
ner entsprechenden Mutter der Schlegel als Einheit
hergestellt, in dem der Schneidkörper mit dem Zwi-
schenstück an dem Unterkörper befestigt wird.

[0018] Ein weiterer Aspekt des erfindungsgemäßen
Schlegels ist dadurch angegeben, dass der Schneid-
körper aus einem Messer, einem Stützelement und
einem Anpressstück gebildet ist. Durch diese Aus-
gestaltung gelingt es nun, den Anteil des verschlei-
ßenden Messers am Gesamtgewicht des Schlegels
beziehungsweise an der Gesamtmasse des Schle-
gels weiter zu reduzieren. Hierbei wird ein Messer
als kleinstes Element des Schlegels jetzt ausgeführt
und ein Anpressstück, welches in Schneidrichtung
vor dem Messer angeordnet wird, drückt das Mes-
ser an das Zwischenstück. Dabei sind entsprechen-
de formschlüssige Ausgestaltungen, wie Erhebungen
und/oder Vertiefungen, vorgesehen, in die das Mes-
ser eingreift, so dass es weder verrutschen noch
herausfallen kann. Das Stützelement befindet sich
in Schneidrichtung hinter dem Messer und fängt so
die bei der Bearbeitung entstehenden Belastungen
günstigerweise auf.

[0019] Eine Weiterbildung der so beschriebenen
Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass in
dem Anpressstück, dem Zwischenstück und in dem
Stützbereich jeweils eine Bohrung vorgesehen ist,
die im Einbauzustand korrespondierend zueinander
vorgesehen sind und die der Aufnahme des Verbin-
dungsmittels, wie zum Beispiel einer Schraube, die-
nen, um die genannten Schlegelelemente miteinan-
der zu verbinden. Das Messer selbst hat dabei ei-
nen formschlüssigen Verbund mit dem Anpressstück
und dem Zwischenstück, in dem es mit dem Anpress-
stück und dem Zwischenstück zusammenwirkt bezie-
hungsweise zwischen diesen form- und/oder kraft-
schlüssig gehalten ist.

[0020] Von besonderem Vorteil ist es dabei, wenn
das Messer als Wechselmesser ausgebildet ist, das
zwei Schneidspitzen aufweist. Dadurch ergibt es
sich, dass man beim Verschleiß der ersten Spitze das
Wechselmesser während einer Wartungsarbeit noch
einmal um 180° drehen kann, so dass es dann wieder
eine entsprechend scharfe Schneidspitze aufweist.
Erst beim Verschleiß beider Schneidspitzen ist dann
das Messer insgesamt verschlissen.

[0021] Um den Verschleiß möglichst gering zu hal-
ten, sind gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung an dem Messer an den in Schneidrichtung
weisenden Kanten und/oder Seiten gehärtete Berei-
che, Aufpanzerungen, Aufschweißungen, Hartmetall-
auflagen oder dergleichen vorgesehen. Dies schließt
nicht aus, dass das gesamte Messer aus Hartmetall
gebildet ist.

[0022] Auch nach der jetzt vorliegenden Erfindung
ist es möglich, dass das Messer durch unterschied-
liche Spitzenformen beziehungsweise Schneidenfor-
men gekennzeichnet ist. Hierbei ist eine ganze Rei-
he von unterschiedlichen Ausgestaltungsmöglichkei-
ten gegeben. Die Erfindung ist hier in keinster Weise
gegenüber den im Stand der Technik bekannten üb-
lichen Messern für Schlegel beziehungsweise Schle-
gelspitzen an Schlegeln eingeschränkt.

[0023] Von Vorteil ist es auch, wenn das Messer in
Richtung der Schneidspitzen keilförmig und/oder V-
förmig ausgebildet ist. Dabei hat es sich bewährt,
wenn gemäß einer Weiterbildung der Erfindung das
Messer bevorzugt zwei Zentriererhöhungen aufweist.
Des weiteren ist es vorgesehen, dass an dem Mes-
ser keilförmige beziehungsweise V-förmige Berei-
che vorgesehen sind, die im Einbauzustand mit dem
Stützelement abstützend, zentrierend und/oder klem-
mend zusammenwirken. Dies alles dient dem siche-
ren Einbau des Messers und insbesondere einem ge-
ringen Verschleiß.

[0024] Die Erfindung schlägt des weiteren vor, dass
an dem Unterkörper wenigstens eine Öffnung vor-
gesehen ist, die bevorzugt auf der der Schneidrich-
tung abgewandten Seite des Unterkörpers vorgese-
hen ist und die sich zumindest bis zur Durchgangs-
bohrung erstreckt. Diese Öffnung dient der Aufnahme
eines Schmiermittels, wie zum Beispiel eines Fettnip-
pels, durch den Fett in die Durchgangsbohrung ge-
langen kann. Der erfindungsgemäße Schlegel wird in
der Regel in der Durchgangsbohrung mit einer Buch-
se ausgestattet sein, die natürlich aufgrund der Be-
wegbarkeit auch geschmiert werden muss. Aus die-
sem Grund ist eine solche Durchgangsbohrung erfor-
derlich.

[0025] Der Unterkörper und/oder der Schneidkör-
per sind zumindest teilweise als Schmiede-/Stanztei-
le erhalten. Die Erfindung umfasst selbstverständlich
auch eine Lösung, bei der das Messer einteilig aus-
gebildet und in der Breite der Breite des Schneidkör-
pers entspricht.

[0026] Die Erfindung beansprucht selbstverständlich
auch eine Zerkleinerungsvorrichtung, insbesondere
einem Hacker mit wenigstens einem Schlegel, wie er
vorher in den verschiedensten Ausgestaltungen be-
schrieben worden ist.

[0027] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen weiter beschrieben. Es zei-
gen:

[0028] Fig. 1a und Fig. 1b: Schlegel nach der Erfin-
dung in Seitenansicht und als dreidimensionale Ab-
bildung,
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[0029] Fig. 1c und Fig. 1d: Stützelement nach der
Erfindung in verschiedenen Ansichten,

[0030] Fig. 1e: Messer nach der Erfindung in einer
Variante,

[0031] Fig. 2a: weitere Ausführungsform des Schle-
gels nach der Erfindung mit Stützelement, Messer
und Anpressstück in dreidimensionaler Darstellung,

[0032] Fig. 2b und Fig. 2d: Schlegel nach Fig. 2a in
verschiedenen Ansichten,

[0033] Fig. 2e und Fig. 2f: Messer für einen Schlegel
nach Fig. 2a in verschiedenen Ansichten.

[0034] Die Fig. 1a und Fig. 1b zeigen einen Schle-
gel in einer ersten Ausführungsform nach der Erfin-
dung in einer Seitenansicht und in einer dreidimen-
sionalen Abbildung. Der Schlegel 1 besteht in der ge-
zeigten Ausführungsform aus einem Unterkörper 2,
der eine Durchgangsbohrung A zur Verbindung des
Schlegels 1 mit dem Rotor beziehungsweise der Wel-
le aufweist. Der Schneidkörper 3 besteht aus dem
Messer 31 und wenigstens einem Stützelement 32.
Wie ersichtlich, sind Messer 31, Stützelement 32 und
Unterkörper 2 lösbar fest mittels einer vorzugsweise
als Maschinenschraube ausgebildeten Schraube 100
verbunden. Die Schraube 100 ist mit einer Mutter 101
gesichert. Die Bohrungen im Messer 31, im Stützele-
ment 32 und im Unterkörper 2 sind dabei so ausge-
staltet, dass sie in der Einbaustellung zueinander kor-
respondierend ausgebildet sind, so dass die Schrau-
be 100 problemlos einführbar ist.

[0035] In der gezeigten Ausführungsform besitzt das
Messer 31 eine Messerspitze 310. Durch die Messer-
spitze 310 wird ein Flugkreis d definiert. An dem Un-
terkörper 2 ist ein Stützbereich 22 vorgesehen, der
sich in Einbaustellung beziehungsweise in der ge-
zeigten Stellung im oberen Bereich des Unterkörpers
2 befindet. Hier wird ein Flugkreis e des Unterkör-
pers definiert, der durch die obere Kante des Unter-
körpers 2 beziehungsweise des Stützbereichs 22 an-
gegeben ist. Ein definierter Abstand zwischen dem
Messer-Flugkreis d und dem Flugkreis des Unterkör-
pers e bestimmt nun die Abtraghöhe, die maximal er-
reichbar ist, ohne den Unterkörper 2 zu beschädigen.
Günstigerweise wird es allerdings vorgesehen, dass
sich der Flugkreis e an der oberen Abwinklung des
Stützelementes 32 befindet. Dadurch wird erreicht,
dass das Stützelement 32 beim bestimmungsgemä-
ßen Einsatz ebenfalls nicht abgetragen und beschä-
digt wird.

[0036] In dem Unterkörper 2 ist eine im Inneren
des Unterkörpers angeordnete Ausnehmung 4 vor-
gesehen, in die wenigstens ein an dem Stützelement
32 vorgesehener Verbindungsansatz 5 formschlüs-
sig eingreift. Dabei wirkt der Verbindungsansatz 5 mit

einer an dem Unterkörper 2 vorgesehenen Nase 21
formschlüssig zusammen. Auf der der Schneidrich-
tung abgewandten Seite des Unterkörpers 2 ist ei-
ne Öffnung 200 gezeigt, die beispielsweise zur Auf-
nahme eines Schmiernippels dient. Dadurch kann
Schmierstoff in die Durchgangsbohrung A gelangen,
um gegebenenfalls eine dort angeordnete Buchse,
die dann ebenfalls mit durchbohrt wird, zu schmieren.

[0037] Die Fig. 1c und Fig. 1d zeigen ein Stützele-
ment 32 nach der Erfindung in verschiedenen An-
sichten. Dabei ist gut erkennbar, dass der Verbin-
dungsansatz 5 eingerückt vorgesehen ist, so dass
er in eine in Fig. 1a nur angedeutete Ausnehmung
4 eingreift. Die Ausnehmung 4 ist dabei vierseitig
umschlossen und besitzt seitliche Führungsstege 6,
die die Begrenzung der Ausnehmung 4 bilden. Im
Stand der Technik war es so, dass der Verbindungs-
ansatz 5 sich am Messer direkt befand und dadurch
das Messer selbstverständlich eine wesentlich mas-
sivere Ausgestaltung hatte. Dies führte insbesonde-
re zu hohen Materialverlusten beim bestimmungsge-
mäßen Einsatz und beim notwendigen Austausch der
Messer. Durch die Erfindung ist es jetzt nur noch not-
wendig, die Messer 31 auszutauschen; Stützelement
und Unterkörper 2 können mehrmals verwendet wer-
den. Gut ersichtlich ist auch, dass in den Fig. 1c
und Fig. 1d entsprechende Messerstützflächen 321
bis 325 auf der dem Messer 31 im bestimmungsge-
mäßen Einbauzustand zugewandten Seite vorgese-
hen sind. Des weiteren sind Abstützflächen 331 und
332 gezeigt, die sich V-förmig nach außen verlau-
fend erstrecken. Durch die Ausgestaltung des Stüt-
zelementes 32 nach der Erfindung gelingt es, eine
selbstzentrierende Verbindung zwischen dem Stütz-
element 32 und dem Unterkörper 2 herzustellen. Mit
dem Bezugszeichen 324 ist eine abgewinkelte Flä-
che bezeichnet, an der sich das Messer 31 ebenfalls
abstützt.

[0038] Die Fig. 1e zeigt nun eine Ausführungsform
eines Messers 31 nach der Erfindung. Dieses Messer
31 ist Bestandteil des Schneidkörpers 3, der sche-
matisch mit einem Pfeil angedeutet ist. An dem Mes-
ser ist die Messerspitze 310 bezeichnet, des weite-
ren sind keilförmig sich entgegen der Schneidrich-
tung ausgebildete Messer-Gegenstützflächen 311,
312 und 313 gezeigt.

[0039] Die Fig. 2a zeigt eine weitere Ausführungs-
form des Schlegels 1 nach der Erfindung. Hier ist al-
lerdings eine noch vorteilhaftere Ausgestaltung be-
züglich des Materialeinsatzes beziehungsweise ei-
ne verschleißarme Ausgestaltung gezeigt, die aus ei-
nem Stützelement 32, einem Messer 31 sowie ei-
nem Anpressstück 33 besteht. Diese drei genannten
Elemente, Stützelement 32, Messer 31 und Anpress-
stück 33, bilden den Schneidkörper 3. Das Messer
31 ist dabei, wie ersichtlich, in seinem Materialein-
satz sehr gering gegenüber den anderen Elementen
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des Schlegels 1 gehalten. Die Schraube 100 verbin-
det wieder die Elemente, wobei das Messer 31 hier
lediglich klemmend und formschlüssig gehalten wird.
Die Bohrung erstreckt sich von dem Anpressstück 33
durch das Stützelement 32 bis in den Unterkörper 2.
Das Messer 31 ist als Wechselmesser ausgebildet
und besitzt demzufolge zwei Messerspitzen 310.

[0040] In den Fig. 2b bis Fig. 2d sind verschiede-
ne Ansichten der Ausführungsform nach Fig. 2a ge-
zeigt. Hierbei sind bereits alle Bezugszeichen vorge-
stellt und werden hier in gleicher Weise wieder ver-
wendet. Auf eine erneute Vorstellung kann daher ver-
zichtet werden.

[0041] In den Fig. 2e und Fig. 2f ist ein Messer 31
als Wechselmesser dargestellt. Es besitzt dabei die
beiden Messerspitzen 310/1 und 310/2. Des weite-
ren sind die V-förmigen Bereiche 316 und 317 ge-
zeigt, die einen Teil des formschlüssigen Verbundes
zu dem Stützelement 32 darstellen. Auf der entge-
gengesetzt liegenden Seite sind zwei Zentriererhö-
hungen 314, 315 gezeigt, die dem Zusammenwirken
mit dem Anpressstück 33 dienen.

[0042] Die Erfindung wurde zuvor anhand von Aus-
führungsbeispieles beschrieben. Die jetzt und mit
der Anmeldung später eingereichten Ansprüche sind
Versuche zur Formulierung ohne Präjudiz für die Er-
zielung eines weitergehenden Schutzes.

[0043] Die in den abhängigen Ansprüchen angeführ-
ten Rückbeziehungen weisen auf die weitere Aus-
bildung des Gegenstandes des Hauptanspruches
durch die Merkmale des jeweiligen Unteranspruches
hin. Jedoch sind diese nicht als ein Verzicht auf
die Erzielung eines selbständigen, gegenständlichen
Schutzes für die Merkmale der rückbezogenen Un-
teransprüche zu verstehen.

[0044] Merkmale, die bislang nur in der Beschrei-
bung offenbart wurden, können im Laufe des Verfah-
rens als von erfindungswesentlicher Bedeutung, zum
Beispiel zur Abgrenzung vom Stand der Technik be-
ansprucht werden.

Schutzansprüche

1.   Schlegel, insbesondere für Zerkleinerungsvor-
richtungen mit einem Rotor bzw. mindestens einer
Welle, auf bzw. an welcher der Schlegel (1) befestig-
bar ist, bestehend aus einem mit einer Durchgangs-
bohrung (A) versehenen Unterkörper (2), wobei die
Durchgangsbohrung (A) zur Verbindung des Schle-
gels (1) mit dem Rotor bzw. der Welle vorgesehen
ist, und wenigstens einem Schneidkörper (3), wobei
der wenigstens eine Schneidkörper (3) mit dem Un-
terkörper (2) lösbar/fest verbindbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schneidkörper (3) aus we-
nigstens zwei Teilen gebildet ist.

2.    Schlegel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schneidkörper (3) aus wenigstens
einem Messer (31) und wenigstens einem Stützele-
ment (32) gebildet ist.

3.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Unter-
körper (2) an seiner zum Schneidkörper (3) weisen-
den Seite sich im definierten Abstand, der durch ei-
nen Messer-Flugkreis (d), der durch die Messerspit-
ze (310) des Messers (31) definiert ist, und einem
Flugkreis (e) des Unterkörpers definiert ist, um einen
Stützbereich (22) für das Messer zu bilden.

4.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schneid-
körper (3) wenigstens ein Zwischenstück als Stütz-
element (32) umfasst, welches das Messer (31) zum
Stützbereich (22) hin abstützt.

5.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Un-
terkörper (2) eine im Inneren des Unterkörpers (2) an-
geordnete Ausnehmung (4) vorgesehen ist, in die we-
nigstens ein an dem Zwischenstück (32) vorgesehe-
ner Verbindungsansatz (5) formschlüssig eingreift.

6.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbin-
dungsansatz (5) mit einer an dem Unterkörper (2)
vorgesehenen Nase (21) formschlüssig zusammen-
wirkt.

7.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schneid-
körper (3) bzw. das Zwischenstück (32) sich in seiner
gesamten Breite auf bzw. an dem Unterkörper (2) ab-
stützt.

8.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Zwi-
schenstück (32) in den Unterkörper (2) zumindest teil-
weise, insbesondere mit dem Verbindungsansatz (5)
einsetzbar ausgebildet ist.

9.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-
bindungsansatz (5) formschlüssig, selbstzentrierend,
insbesondere selbstverriegelnd bzw. selbstsichernd
in die Ausnehmung (4) eingreift.

10.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausneh-
mung (4) seitlich im Schnitt gesehen die Form eines
J aufweist.

11.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbin-
dungsansatz (5) und die Ausnehmung (4) eine zuein-
ander korrespondierende Form aufweisen und insbe-
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sondere verhakend, sich selbst haltend ausgebildet
sind.

12.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausneh-
mung (4) im in Schneidrichtung gesehen vorderen
Teil des Unterkörpers (2) vorgesehen ist.

13.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausneh-
mung (4) vierseitig umschlossen ist und insbesonde-
re seitliche Führungsstege (6) aufweist.

14.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Stütz-
element (32) wenigstens zwei Abstützflächen (331,
332) aufweist, die bevorzugt keilförmig abgewinkelt
oder konisch auslaufend ausgebildet sind und die
im Zusammenwirken mit an dem Stützelement (32)
korrespondierend vorgesehenen Gegenstützflächen
(210, 211) das Zwischenstück (32) abstützen und
zentrieren.

15.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Stüt-
zelement (32) an der dem Messer (31) zugewand-
ten Seite Messerstützflächen (321, 322, 323, 324,
325) vorgesehen sind, die das Messer (31) für den
bestimmungsgemäßen Einsatz aufnehmen, stützen
und zentrieren.

16.    Schlegel nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
Messer (31) Messergegenstützflächen (311, 312,
313) ausgebildet sind, die mit den Messerstützflä-
chen (321, 322, 323, 324, 325) zusammenwirken.

17.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Mes-
ser (31), dem Zwischenstück (32) und in dem Stütz-
bereich (22) jeweils eine Bohrung vorgesehen ist, die
im Einbauzustand korrespondierend zueinander vor-
gesehen sind und die der Aufnahme eines Verbin-
dungsmittels, wie z. B. einer Schraube (100) dienen,
um die genannten Schlegelelemente miteinander zu
verbinden.

18.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schneid-
körper (3) aus einem Messer (31), einem Stützele-
ment (32) und einem Anpressstück (33) gebildet ist.

19.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem An-
pressstück (33), dem Zwischenstück (32) und in dem
Stützbereich (22) jeweils eine Bohrung vorgesehen
ist, die im Einbauzustand korrespondierend zueinan-
der vorgesehen sind und die der Aufnahme eines
Verbindungsmittels, wie z. B. einer Schraube (100)

dienen, um die genannten Schlegelelemente mitein-
ander zu verbinden.

20.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Messer
(31) formschlüssig mit dem Anpressstück (33) und
dem Zwischenstück (32) zusammenwirkt bzw. zwi-
schen diesen form- und/oder kraftschlüssig gehalten
ist.

21.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Messer
(31) als Wechselmesser ausgebildet ist, das zwei
Messerspitzen (310/1, 310/2) aufweist.

22.    Schlegel nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
Messer (31) an den in Schneidrichtung weisenden
Kanten und/oder Seiten gehärtete Bereiche, Auf-
panzerungen, Aufschweißungen, Hartmetallauflagen
oder dergleichen vorgesehen sind.

23.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Messer
(31) aus Hartmetall gebildet ist.

24.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Messer
(31) durch unterschiedliche Spitzenformen gekenn-
zeichnet ist.

25.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Messer
(31) in Richtung der Messerspitzen (310) keilförmig
und/oder v-förmig ausgebildet ist.

26.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Messer
(31) bevorzugt zwei Zentriererhöhungen (314, 315)
aufweist.

27.    Schlegel nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
Messer (31) keilförmige bzw. V-förmige Bereiche
(316, 317) vorgesehen sind, die im Einbauzustand
mit dem Stützelement (32) abstützend, zentrierend
und/oder klemmend zusammenwirken.

28.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Un-
terkörper (2) wenigstens eine Öffnung (200) vorge-
sehen ist, die bevorzugt auf der der Schneidrichtung
abgewandten Seite des Unterkörpers (2) vorgesehen
ist, die sich zumindest bis zur Durchgangsbohrung
(A) erstreckt und zur Aufnahme eines Schmiermittels
dient.

29.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Unterkörper
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(2) und/oder Schneidkörper (3) zumindest teilweise
als Schmiede-/Stanzteil erhalten wurden.

30.  Schlegel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Messer
(31) einteilig ausgebildet und der Breite des Schneid-
körpers (3) entspricht.

31.   Zerkleinerungsvorrichtung, insbesondere Ha-
cker mit wenigstens einem Schlegel (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 30.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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